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- Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. Klaus Finkelnburg und Koll.

in Sozietät White & Case, Feddersen,

Kurfürstendamm 32, 10719 Berlin - 
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 

- 1 BvR 1321/00 - 

In dem Verfahren

über

die Verfassungsbeschwerde 

1. der Frau L...,

2. der Frau T...,

3. der Frau S... 

1. unmittelbar 

gegen 

a) 

den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Juni 2000 - 

BVerwG 4 B 34.00 -, 

b) das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 9. Februar 

2000 - 2 UE 3713/95 -, 

c) den Gerichtsbescheid des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom 26. 

September 1995 - 5/3 E 754/95 -, 

2. mittelbar 

gegen § 149 Abs. 1, 2 und 5 BBergG vom 13. August 1980 (BGBl I S. 1310) 

hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch 

den Vizepräsidenten Papier

und die Richterinnen Haas,

Hohmann-Dennhardt 

gemäß § 93 b in Verbindung mit § 93 a BVerfGG in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 

1993 (BGBl I S. 1473) am 7. März 2002 einstimmig beschlossen: 

Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen. 

Gründe: 

I. 

Die Verfassungsbeschwerde betrifft die Frage, ob die Übergangsregelung in § 149 Abs. 1 Satz 1 

Buchstabe b, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 5 des Bundesberggesetzes (BBergG) gegen Art. 14 GG 

verstößt. Nach diesen Vorschriften erlöschen Berechtigungen alten Rechts, die der Rechtsinhaber nicht 

innerhalb von drei Jahren nach Bekanntmachung einer öffentlichen Aufforderung bei der zuständigen 

Behörde angezeigt hat. 

1. Die Beschwerdeführerinnen wurden auf Grund eines Schenkungsvertrages im April 1986 als 

Rechtsinhaberinnen eines 1874 verliehenen Bergwerkseigentums an einem Dachschieferfeld in das 

Berggrundbuch eingetragen. Das Bergwerkseigentum vermittelt dem Berechtigten Schürfrechte auf 

dem mit diesem Recht belasteten Grundeigentum. Bereits im Oktober 1984 waren die Inhaber 

eingetragener Bergrechte durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger und im Staatsanzeiger für das 

Land Hessen aufgefordert worden, ihr Recht innerhalb von drei Jahren anzuzeigen und sich bestätigen 

zu lassen. Weder der Rechtsvorgänger noch die Beschwerdeführerinnen veranlassten irgend etwas. 

Anlässlich einer Anfrage beim Oberbergamt im März 1994 erfuhren die Beschwerdeführerinnen, dass 

ihr Bergwerkseigentum im Oktober 1990 erloschen sei. Mit ihrem Begehren, die Bestätigung ihres 
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Bergwerkseigentums nach § 149 Abs. 1 Satz 1 BBergG und eine Verpflichtung der Behörde zu 

erreichen, ihre Eintragung in das Berggrundbuch zu veranlassen, blieben die Beschwerdeführerinnen 

im behördlichen und im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ohne Erfolg. 

2. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde wenden sich die Beschwerdeführerinnen unmittelbar gegen die 

verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen und mittelbar gegen die Übergangsregelung des § 149 Abs. 

1, 2 und 5 BBergG und rügen eine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 und Abs. 3 GG. 

Es werde nicht bezweifelt, dass das Bestätigungsverfahren geeignet sei, das öffentliche Interesse an 

einer Bestandsaufnahme der bestehenden alten Rechte und Verträge zu erfüllen. Die damit 

verbundene Rechtsfolge gemäß § 149 Abs. 5 BBergG sei jedoch unverhältnismäßig. Das Streben nach 

Rechtseinheit könne für sich allein den ersatzlosen Entzug einer eigentumsrechtlich geschützten 

Rechtsposition nicht rechtfertigen. Wenn der Gesetzgeber mit der Regelung des Erlöschens der 

Bergbauberechtigung bei verspäteter Anzeige auch das Ziel verfolge, die Bergbauberechtigung des 

betreffenden Eigentümers der Öffentlichkeit nutzbar zu machen, so müsse er dies mittels der vom 

Grundgesetz vorgesehenen Möglichkeit einer Enteignung unter den Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 

3 GG verwirklichen. 

II. 

Die Voraussetzungen für eine Annahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung liegen nicht 

vor. Die Verfassungsbeschwerde wirft keine grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Fragen auf (§ 93 a 

Abs. 2 Buchstabe a BVerfGG). Die für ihre Beurteilung maßgeblichen Fragen sind durch die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bereits geklärt. Die Annahme der 

Verfassungsbeschwerde ist auch nicht zur Durchsetzung des als verletzt gerügten Grundrechts der 

Beschwerdeführerinnen angezeigt (§ 93 a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG), weil die 

Verfassungsbeschwerde keine Aussicht auf Erfolg hat (vgl. BVerfGE 90, 22 <25 f.>). 

Die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichtshofs verletzen die 

Beschwerdeführerinnen nicht in ihrem Grundrecht aus Art. 14 Abs. 1 GG. 

1. Die Regelungen des § 149 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 BBergG verstoßen nicht gegen die 

Gewährleistung des Eigentums. Der infolge fehlender Verfahrensmitwirkung eintretende Rechtsverlust 

ist nicht verfassungswidrig. 

Die gesetzliche Beseitigung eines nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG geschützten Rechts ist nicht in 

jedem Fall eine Enteignung. Art. 14 Abs. 3 GG ist nicht unmittelbar anwendbar, wenn der Gesetzgeber 

im Zuge der generellen Neugestaltung eines Rechtsgebiets bestehende Rechte abschafft, für die es im 

neuen Recht keine Entsprechung gibt. Der Gesetzgeber unterliegt dabei jedoch besonderen 

verfassungsrechtlichen Schranken. Voraussetzung ist zunächst, dass die Neuregelung als solche, 

unabhängig von der Frage der Beseitigung oder Einschränkung bestehender Rechtspositionen, 

verfassungsgemäß ist. Der Eingriff in die nach früherem Recht entstandenen Rechte muss darüber 

hinaus durch Gründe des öffentlichen Interesses unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt sein. Die Gründe des öffentlichen Interesses, die für einen solchen 

Eingriff sprechen, müssen so schwer wiegend sein, dass sie Vorrang haben vor dem Vertrauen des 

Bürgers auf den Fortbestand seines Rechts, das durch die Bestandsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 

GG gesichert wird. Auch das Ausmaß des zulässigen Eingriffs hängt vom Gewicht des dahinter 

stehenden öffentlichen Interesses ab. Selbst wenn Art. 14 Abs. 3 GG nicht unmittelbar eingreift, ist das 

darin zum Ausdruck kommende Gewicht des Eigentumsschutzes bei der vorzunehmenden Abwägung 

zu beachten, da sich der Eingriff für den Betroffenen wie eine Enteignung auswirkt. Der Gesetzgeber 

muss danach die Umgestaltung oder Beseitigung eines Rechts zwar nicht durchweg mit einer 

Entschädigungs- oder Übergangsregelung abmildern. Die völlige, übergangs- und ersatzlose 

Beseitigung einer Rechtsposition kann jedoch nur unter besonderen Voraussetzungen in Betracht 

kommen. Durch das bloße Bedürfnis nach Rechtseinheit im Zuge einer Neuregelung wird sie nicht 

gerechtfertigt (vgl. BVerfGE 83, 201 <211 ff.>). 

Vorliegend entfällt die Schürfberechtigung, die die Beschwerdeführerinnen innehaben, nicht 

übergangslos. Vielmehr findet ein Verwaltungsverfahren statt, das der Sichtung und Bestätigung der 

vorhandenen Rechte dient. Die Ausgestaltung dieses Bestätigungsverfahrens begegnet keinen 

verfassungsrechtlichen Bedenken. 
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Wege durch den Dschungel staatlicher
Zuwendung

Armut in Deutschland
[https://www.deutschlandfunk.de/armut-
in-deutschland-hartz-iv-im-harz-gar-
nicht-
lustig.1769.de.html?dram:article_id=394811]
Hartz IV im Harz – gar nicht lustig

Menschen, die lange arbeitslos sind, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen.
Das hat ganz spezifische Gründe und die müssen wir endlich angehen und das tun wir
derzeit nicht.

Für 900.000 Menschen „versagt“ bisheriger Maßnahmenkatalog

Barenberg: Sie haben gesagt, Hartz IV soll bleiben, soll besser werden. Nun haben Sie
aber auch gesagt, wir brauchen einen Neustart. Wo ist da der Unterschied?

Whittaker: Na ja, indem wir anerkennen, dass die bisherigen Maßnahmen zwar
erfolgreich waren – wir sind ja von fünf Millionen auf unter zweieinhalb Millionen
Arbeitslose gekommen –, aber wir haben jetzt einen Kern von Langzeitarbeitslosen bei
900.000 Menschen, bei dem unser bisheriger Maßnahmenkatalog einfach versagt. Da
müssen wir jetzt endlich mal reinen Tisch machen.

Das hat was damit zu tun, dass die Hälfte dieser Menschen keine Berufsausbildung
hat, dass die Hälfte dieser Menschen kaum Deutsch kann und dass wir auch dringend
eine Rechtsvereinfachung brauchen, weil die Mitarbeiter in den Jobcentern zu wenig
Zeit haben, sich mit den Menschen zu befassen, sondern viel zu viel Zeit aufwenden
müssen, irgendwelche Paragraphen anzuwenden.

Barenberg: Aber dann haben die Kritiker doch recht, zumal die in der SPD, die sagen,
Hartz IV ist insgesamt, weil nicht erfolgreich, ein Irrweg, der die Menschen ins Abseits
schickt. So drückt es Hilde Mattheis von der SPD aus. Oder Bernd Riexinger von der
Linkspartei, der von einer systematischen Verarmung durch Hartz IV spricht. Was
spricht denn aus Ihrer Sicht gegen dieses Urteil?

„Brauchen mehr Zeit für die Vermittlung“

Whittaker: Nein. Die SPD betreibt da eine Traumata-Bearbeitung in der Regierung. Sie
hat bis heute nicht ihr eigenes Gesetz akzeptiert von Gerhard Schröder damals noch
unter Rot-Grün. Und die SPD diskutiert im Kern eigentlich nur über die Frage, wie hoch
eine staatliche Leistung sein muss für Menschen, die keine Arbeit haben. Das ist nicht
meine Debatte.

Meine Debatte ist die Frage, wie wir Menschen wieder in Arbeit bringen, und das teile
ich nicht nur mit meinen Kollegen der CDU/CSU-Fraktion, sondern auch, wenn ich das
richtig sehe, mit Arbeitgebern und sogar Gewerkschaften.

Barenberg: Was schwebt Ihnen da jetzt konkret vor? Man liest gelegentlich das
Stichwort, die Arbeitsmarktpolitik müsste stärker beschäftigungs- und bildungszentriert
werden. Da kann man sich ja recht wenig drunter vorstellen.

Whittaker: Na ja. Wir müssen noch mal genau hinschauen. Ich habe gesagt, über die
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Nach dem Zweiten bzw. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II 
bzw. SGB XII) werden für leistungsberechtigte Bürgerinnen und 
Bürgern die Kosten der Unterkunft und Heizung in tatsächlicher 
Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Dieses Merk‐
blatt informiert über die in Dresden angemessen Kosten. 

1. Wer wird gefördert? 

Die Leistungen erhalten Sie, wenn Sie 
 Arbeitslosengeld  II  oder  Sozialgeld  nach  dem  Zweiten Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB II)oder  
 Sozialhilfe  nach  dem  3./4.  Kapitel  Zwölftes  Buch  Sozialge‐

setzbuch (SGB XII) bekommen. 

2. Was wird gefördert? 

Die Leistungen  für Unterkunft und Heizung werden gewährt  für 
die Bruttokaltmiete und die Heizkosten. Die Bruttokaltmiete  ist 
die Summe aus Grundmiete (= reine Miete ohne alle Nebenkos‐
ten, sie wird auch als Nettokaltmiete bezeichnet) und den kalten 
Betriebskosten (z. B. Hauslicht). Zu Wohneigentum siehe Frage 5. 

Wer  das Warmwasser  nicht  über  eine  zentrale  Anlage  bezieht 
(d. h. Wasser  z. B.  im  Boiler  oder  Durchlauferhitzer  erwärmt), 
kann einen Zuschuss für die Warmwasserbereitung beantragen. 

3. Welche Bruttokaltmiete ist angemessen? 

Das  richtet  sich  danach, wie  viele  Personen  in  einem Haushalt 
wohnen. Für die Jahre 2019 und 2020 gelten diese Richtwerte: 

Haushaltsgröße  Bruttokaltmiete   Haushaltsgröße  Bruttokaltmiete

1 Person  378,39 Euro/Monat  4 Personen  603,63 Euro/Monat

2 Personen  444,51 Euro/Monat  5 Personen  775,54 Euro/Monat

3 Personen  518,76 Euro/Monat  jede weitere P.  81,63 Euro/Monat

Liegen besondere Umstände vor  ‐  insbesondere gesundheitliche 
Einschränkungen, Behinderungen, Pflegebedürftigkeit, Alter,  so‐
zial  schwierige  individuelle  Situationen,  außergewöhnliche  Be‐
schaffenheit  der  Unterkunft  ‐  kann  das  Jobcenter  bzw.  das 
Sozialamt von diesen Richtwerten abweichen. 

4. Welche Heizkosten sind angemessen? 

Die Heizkosten werden  in  tatsächlicher Höhe übernommen,  so‐
weit  die  Kosten  nicht  unangemessen  hoch  sind.  Das  wird  an 
Hand des Bundesheizspiegels geprüft (www.heizspiegel.de).  
Wohnfläche  
Gebäude in m² 

Kosten in Euro/m2 und Jahr* 
Heizöl  Erdgas  Fernwärme

100 – 250  bis 16,20  bis 17,90  bis 22,00
251 – 500  bis 15,50  bis 16,80  bis 20,80
501 – 1.000  bis 14,90  bis 15,90  bis 19,70
> 1.000  bis 14,50  bis 15,30  bis 19,00

*) Die Werte beziehen sich auf die gesamte Wohnfläche im Gebäude. Sie 
beinhalten die Kosten  für zentrale Warmwasserbereitung  (1,50 Euro/m² 
und Jahr) und Raumwärme im Abrechnungsjahr 2017. 

Die angemessenen Heizkosten können Sie  selbst berechnen,  in‐
dem Sie  in der Tabelle den  für  Ihre Heizart maßgebenden Euro‐
betrag  auswählen.  Bei  dezentraler Warmwasserbereitung  (z. B. 
Boiler) ziehen Sie 1,50 Euro ab. Dieser Wert wird mit der ange‐
messenen Wohnfläche multipliziert. Entsprechend der Richtlinie 
gebundener  Mietwohnraum  vom  22. November  2016  sind  je 
nach Haushaltsgröße folgende Wohnflächen angemessen: 

Haushaltsgröße  Wohnfläche   Haushaltsgröße  Wohnfläche

1 Person  45 m²  4 Personen  85 m²

2 Personen  60 m²  5 Personen  95 m²

3 Personen  75 m²  jede weitere Person  10 m²

Beispiel: Ein Paar bezieht eine 65 m²‐Wohnung  in einem Mehr‐
familienhaus  mit  einer  Fläche  von  500 m².  Geheizt  wird  mit 
Fernwärme. Trinkwasser wird zentral erhitzt. Die Heizkosten sind 
bis 1.248 Euro pro Jahr angemessen (60 m² x 20,80 Euro/m²). Das 
sind 104 Euro monatlich. 

Darüber  hinaus  gehende  Heizkosten  werden  nur  anerkannt, 
wenn es der Einzelfall  rechtfertigt; diese Gründe können  in der 
leistungsberechtigten Person selbst oder  in äußeren Umständen 
liegen  (z. B.  Lage  der  Wohnung  im  Erd‐  oder  Dachgeschoss, 
schlechte Isolierung). 

Zur  Prüfung  der  Angemessenheit  der  Heizkosten  für  andere 
Brennstoffe  (z. B.  Kohle,  Pellets, Wärmepumpe, Nachtspeicher) 
wenden Sie sich bitte an Ihr Jobcenter bzw. Sozialamt. 

Gehen Sie bitte  sparsam mit Energie um. Drehen Sie bspw. die 
Heizkörper beim Verlassen Ihrer Wohnung runter. Lüften Sie aus‐
reichend (bei abgeschalteter Heizung). Überhitzen Sie die Räume 
nicht. Energieberatungsstellen helfen weiter. 

5. Wie verhält es sich bei Wohneigentum? 

Wenn Sie eine Eigentumswohnung oder ein eigenes Haus selbst 
nutzen, werden die Kosten für Unterkunft und Heizung ebenfalls 
übernommen,  soweit  sie  angemessen  sind.  Anerkannt werden 
höchstens die Kosten, die auch für Mietwohnungen entstehen. 

6. Was passiert, wenn die Kosten  für Unterkunft und Heizung 
nicht angemessen sind? 

Es erfolgt eine Einzelfallprüfung.  Ist das Überschreiten nicht ge‐
rechtfertigt, werden die  tatsächlichen Kosten auf die Angemes‐
senheitsgrenzen  gekappt.  Näheres  zum  Kostensenkungsver‐
fahren erfahren Sie beim Jobcenter bzw. Sozialamt. 

7. Wie wird die Leistung erbracht? Wer erhält die Zahlung? 

Jede antragstellende Person erhält einen schriftlichen Bescheid. 
Der Bedarf wird immer nur für einen bestimmten Zeitraum fest‐
gestellt  (Bewilligungsabschnitt);  danach müssen  die  Leistungen 
für Unterkunft und Heizung erneut beantragt werden  (Folgean‐
trag).  

Die Leistungen werden in der Regel auf das Bankkonto überwie‐
sen. Auf Antrag  oder  bei  fehlender  Sicherstellung  einer  zweck‐

Leistungen für Unterkunft und Heizung 
Angemessenheitsrichtwerte 2019 und 2020 
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Abbau der kalten Progression

Grundfreibetrag: Anhebung
für 2019 und 2020

Sowohl Bundestag als auch Bundesrat haben dem "Gesetz zur Stärkung und
steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher
Regelungen" (Familienentlastungsgesetz – FamEntlastG) in der 

zugestimmt. Danach ergeben sich folgende Änderungen:

© I-vista / pixelio.de

In den Jahren 2019 und 2020 steigen wieder der steuerliche Grundfreibetrag, der
Kinderfreibetrag, das Kindergeld sowie der Kinderzuschlag. Um die sogenannte
„kalte Progression“ auszugleichen, wird außerdem der Steuertarif an die
Inflationsrate angepasst.

Fassung der
Beschlussempfehlung durch den Finanzausschuss (Drucksache 19/5583)

Der steuerliche Grundfreibetrag wird von 9.000 Euro (2018) auf 9.168 Euro
(2019) sowie auf 9.408 Euro (2020) angehoben. Bei einer Zusammenveranlagung
gelten bei Ehepartnern oder Lebenspartnern jeweils doppelte Beträge.

Grundfreibetrag | IHK München https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Steuerrec...
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Jobcenter München
Bürger/-innen
Arbeitgeber/-innen
Wir über uns
Kontakt

Arbeit suchen
Stellenbörsen
Beratung

Qualifizierung nutzen
Berufsausbildung in Teilzeit
Anerkennung ausländischer Qualifikationen

Förderung
Besondere Personengruppen

Jugendliche
Familien und Kinder

Kinderbetreuung
Bildungspaket

Alleinerziehende
Menschen mit Behinderung
Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement

Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm
Antrag stellen

Voraussetzungen
Was muss ich zur Antragsabgabe mitbringen
Finanzielle Leistungen

Regelleistungen
Kosten der Unterkunft
Weitere Leistungen

Zusätzliche Angebote der Landeshauptstadt München im Sozialbürgerhaus
Soziale Adressen/ Links

Unterstützungsangebote für Familien, Frauen und Alleinerziehende
Das Projekt „Oktopus“

Wohnen und Umzug

Unterkunft und Heizung
Die Kosten hierfür werden in der Höhe Ihrer tatsächlichen Aufwendungen übernommen, soweit diese
angemessen sind (§22 SGB II). Bei der Landeshauptstadt München gelten die in der Tabelle dargestellten
Mietobergrenzen. Wie Sie bei unangemessenen Mietkosten vorgehen müssen, erklärt Ihnen Ihre
Leistungssachbearbeiterin bzw. Ihr Leistungssachbearbeiter.

Angemessene Mietobergrenzen der Landeshauptstadt München

Personen Wohnungsgröße in m² Mietobergrenze ab 01.10.2018 Bruttokaltmiete

1 50 660 EUR

Jobcenter München - Startseite – Kosten der Unterkunft http://muenchen-jobcenter.de/buerger/antrag-stellen/hoehe-der-leistung...
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Macht das bedingungslose
Grundeinkommen die Welt
gerechter?

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der
Adresse: https://www.ndr.de/themenwoche
/gerechtigkeit/Bedingungsloses-
Grundeinkommen-

Finanzierung,grundeinkommen132.html

Stand: 12.11.2018 16:40 Uhr - Lesezeit: ca.6 Min.

von Marvin Milatz

1.000 Euro im Monat,
einfach so, vom Staat? Das
Grundeinkommen soll das
Leben besser machen, den
Druck rausnehmen, zu mehr
Unabhängigkeit verhelfen,
eine neue Form des
Miteinanders hervorbringen.

Prominente Befürworter sind der dm-Drogeriemarkt-
Gründer Götz Werner und Elon Musk, Mitbegründer des
Bezahlsystems PayPal und des Elektroautoherstelles
Tesla. Kritiker sehen im Einkommen ohne konkrete
Gegenleistung hingegen eine nicht finanzierbare Utopie.

So oder so, eines steht fest: Das bedingungslose
Grundeinkommen wäre die größte Veränderung des
Arbeitswelt seit der Bismarckschen Sozialreform: 1883
gesetzliche Krankenkasse, 1884 Unfallversicherung, 1889
Rentenversicherung. Kann das Grundeinkommen
funktionieren? Und: Macht es das Land gerechter?

Zu Beginn steht eine simple
Überschlagsrechnung. Die eingangs erwähnten 1.000
Euro haben sich derzeit zur magischen Zahl der
Grundeinkommensverfechter entwickelt: Mehrere Projekte,
die über Spenden finanzierte Grundeinkommen für ein
Jahr vergeben, schütten diese Summe aus. Es gibt nur ein

Online-Angebot zur ARD-
Themenwoche 2018. extern

Beiträge des NDR zur ARD-
Themenwoche im November
2018. mehr
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mehr
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Problem.

Dieses Element beinhaltet Inhalte, die auf Servern von Datawrapper.de
liegen. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite
deaktivieren.

Wollte man jedem Bundesbürger 1.000 Euro monatlich
überweisen, bräuchte es rund 82 Milliarden Euro pro
Monat, auf das Jahr gerechnet fast eine Billion. Der
Bundeshaushalt gibt Projekte dieser Größenordnung nicht
her. Allerdings - so sagen es Verfechter - gehe ein Teil der
bisherigen Bundesausgaben im Grundeinkommen auf. So
ließe sich Geld sparen: Hartz IV fiele weg, auch das
Kindergeld. Doch wie viel machen diese Ausgaben am
Bundeshaushalt aus?

Das Glossar listet häufig
verwendete Begriffe von A
bis Z auf. mehr
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Dieses Element beinhaltet Inhalte, die auf Servern von Datawrapper.de
liegen. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite
deaktivieren.

Die Rechnung zeigt: Der Bundeshaushalt langt bei weitem
nicht aus. Zwar bekommt das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales den Löwenanteil des Haushalts, davon dient
auch ein hoher Anteil zur Versorgung von Hartz-IV-
Empfängern. Doch von dem Geld zahlt der Staat auch die
nötige Infrastruktur und den Beamtensold. Und dennoch
zeigt sich: Für ein Grundeinkommen stünden nur rund 160
Milliarden Euro im Jahr zur Verfügung. Ein
Grundeinkommen verschlänge das Sechsfache.
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Politikwissenschaftler
Bernhard Neumärker plädiert
für ein Grundeinkommen: Es
sichert in Zeiten der
Digitalisierung und der
Roboterisierung die
gesellschaftliche Teilhabe für
alle. mehr

Das Grundeinkommen wird
seinem Anspruch nicht
gerecht: Statt das Land
gerechter zu machen,
benachteiligt es gerade die
Schutzbedürftigen,
begründet Armutsforscher
Christoph Butterwegge.
mehr

Ein Grundeinkommen braucht weitere Geldquellen: Die
größten Konzerne Deutschlands fahren jährlich
Milliardengewinne ein. Mit einer deutlich höheren
Unternehmenssteuer ließe sich ein Grundeinkommen
finanzieren. Der Widerstand der Konzerne wäre
programmiert. Auch das Modell der heutigen Renten- und
Sozialleistungen bräuchte es mit einem Grundeinkommen
nicht mehr. Die Deutsche Rentenversicherung schüttete im
vergangenen Jahr 234 Milliarden Euro aus. Weiteres
Kapital ließe sich auch bei der Verwaltung einsparen. Ein
Beispiel: Im Jahr 2016 gab es in Deutschland 121.000
Urteile zu Hartz IV. Ohne Hartz IV könnte man sich diese
Prozesse sparen.

Betrachtet man die Geldmengen, die in Deutschland im
Umlauf sind, scheint ein Grundeinkommen sogar
umsetzbar. So entspricht die benötigte Summe des
Grundeinkommens ziemlich exakt dem Sozialbudget
der Bundesrepublik. Für das Jahr 2016 waren das 918
Milliarden Euro. Darin sind sämtliche Geld- und
Sachleistungen eingerechnet, die zur Absicherung der
Bürger dienen, selbst erwirtschaftete Renten und
geleistete Sozialabgaben inklusive. Das Volkseinkommen,
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1. Die Definition des Mindesteinkommens 

 

Ein Überbegriff für Geldleistungen des Gemeinwesens an Personen ist der Begriff  

Mindesteinkommen (minimum income). Mindesteinkommen können sowohl 

Grundeinkommen (unconditional basic income) als auch Grund-/Mindestsicherungen 

(social allowance, basic security provisions) sein. Mindesteinkommen ist gemeinsam, 

dass sie durch Steuern, Abgaben oder Beiträge finanziert sind. Ansprüche von 

Personen auf Mindesteinkommen sind aber nicht von vorherigen Abgaben-, Beitrags- 

oder Steuerzahlungen abhängig. Ein Mindesteinkommen ist nicht zu verwechseln mit 

einem Mindestlohn (minimum wage). Der Mindestlohn ist ein durch Lohnarbeit, also 

durch eine abhängige Beschäftigung erzieltes Einkommen auf einem entweder 

tarifpolitisch oder gesetzlich festgelegten Mindestniveau. 

Das Mindesteinkommen soll den anspruchsberechtigten Personen die materielle 

Existenz sichern und die (Mindest-)Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Die 

Armut soll abgeschafft werden. Ob dies tatsächlich erfolgt, hängt von der konkreten 

Höhe des Mindesteinkommens ab. 

 

 

 

 



2. Die Definition des Grundeinkommens 

 

Ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE, Unconditional Basic Income = UBI), 

kurz Grundeinkommen (Basic Income) ist ein Mindesteinkommen, welches jedem 

Menschen einfach deswegen zusteht, weil er existiert. Es soll jedem Menschen 

bedingungslos die materielle Existenz und gesellschaftliche Teilhabe sichern. 

Die vier Kriterien des Grundeinkommens lauten: Das Grundeinkommen ist ein 

individuell garantiertes Recht von der Geburt bis zum Tod, unabhängig von familiären 

oder partnerschaftlichen Bindungen, von Einkommens- und Vermögensverhältnissen 

sowie der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt. Es wird also ohne eine 

sozialadministrative Bedürftigkeitsprüfung (das ist eine Einkommens- und 

Vermögensprüfung durch eine Sozialbehörde) und ohne einen Zwang zur Arbeit oder 

zu einer anderen Gegenleistung ausgezahlt. Ein Grundeinkommen sichert die 

materielle Existenz und ermöglicht die gesellschaftliche Teilhabe (im Gegensatz zum 

partiellen Grundeinkommen, siehe unten).  

 

Das Gesamteinkommen eines Menschen kann sich aus Grundeinkommen plus 

Erwerbseinkommen oder davon abgeleitete Ersatzeinkommen wie Krankengeld, 

Rente, Arbeitslosengeld zusammensetzen. Weiterhin können zum Grundeinkommen 

Kapitaleinkommen hinzukommen, oder staatliche Nachteilsausgleiche im Falle von 

chronischer Krankheit oder einer Behinderung oder gesonderte Einkommen bei 

besonders hohen Belastungen (z. B. bei hohen Mieten).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Das Prinzip Grundeinkommen, oder: Wofür ein Grundeinkommen steht.  

 

Das Grundeinkommen umfasst die bedingungslose Absicherung der Existenz und 

gesellschaftlichen Teilhabe eines jeden einzelnen Menschen ohne einen Zwang zu 

einer Arbeit oder Gegenleistung, ohne den Nachweis eines Einkommens- oder 

Vermögensstatus, verstanden als individuell garantierte Absicherung. Das 

Grundeinkommen ist aber kein Geldprinzip. Unter dem Prinzip des 

Grundeinkommens können aber sowohl monetäre Leistungen als auch freie 

Zugänge ohne Gebühren verstanden werden, z. B. zu Kultur, Wissen, Bildung, 

Nahrung, Wohnung, Gesundheitsversorgung, zu öffentlicher Mobilität, Internet, zu 

natürlichen Ressourcen, öffentlicher Infrastruktur und sozialen Dienstleistungen, zu 

materiell-gegenständlichen Produktionsinstrumenten und so weiter und so fort. Es 

wird deutlich  nicht das Geld ist das eigentliche Prinzip, das hinter dem 

Grundeinkommen steht. Sondern es handelt sich um einen grundlegendes 

gesellschaftliches Prinzip: Jeder Mensch hat das Recht auf freien, bedingungslosen 

Zugang zu Ressourcen, um seine materielle Existenz sichern und an öffentlichen, 

gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen zu können.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Die Höhe des Grundeinkommens  

 

Die konkrete Höhe des Grundeinkommens oder das Ausmaß der freien, 

bedingungslosen Zugänge zu Gütern und Dienstleistungen ist ein ausschlag-

gebendes Kriterium. Oft wird die ausreichende Höhe als emanzipatorischer 

Springpunkt bezeichnet. Ein sogenanntes partielles Grundeinkommen, also eine 

grundeinkommensähnliche Geldleistung, die keine ausreichende Höhe hat, also nicht 

die Existenz sichert und/oder nicht die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, zwingt 

ökonomisch zur Erwerbs- bzw. Lohnarbeit. Oder es muss durch 

bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistungen aufgestockt werden. Oder es löst nicht 

persönliche ökonomische Abhängigkeiten von Menschen. Das alles heißt: Die 

unabdingbare Voraussetzung für ein Leben in Würde und Freiheit, die 

Bedingungslosigkeit der individuellen Sicherung der materiellen Existenz und 

Teilhabemöglichkeit ist mit einem partiellen Grundeinkommen nicht gegeben. 

Das Europäische Parlament schlägt für die Höhe von Mindesteinkommen, also auch 

für Grundeinkommen, die jeweilige nationale Armutsrisikogrenze vor: Das wären z. 

B. für Deutschland derzeit ca. 1.100 Euro netto. Auch wird vom Europäischen 

Parlament ein sogenannter Warenkorb als Grundlage der komplementären 

Bestimmung einer existenz- und teilhabesichernden Höhe gefordert  auch das 

ergäbe für Deutschland derzeit 1.100 Euro netto.  
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In Finnland wird das Grundeinkommen getestet, die Schweiz hat

es per Volksentscheid abgelehnt. Und in Schleswig-Holstein
würde man es gerne einmal ausprobieren. Das bedingungslose

Grundeinkommen soll Lebensunterhalt und Arbeit entkoppeln.
Statt staatlicher Leistungen wie Kindergeld, Rente oder

Arbeitslosengeld würde jeder Bürger einen festen Betrag
bekommen. Die Befürworter - darunter auch der namhafte

Ökonom Thomas Straubhaar und der dm-Chef Götz Werner -
glauben, dass das Grundeinkommen ein System für die Zukunft

ist. Kritiker halten wenig von dem Geld für alle. Sie fürchten, dass
sich Leistung  dann nicht mehr lohnt, ungeliebte Jobs

liegenbleiben und sich eine Nation aus Faulenzer entwickelt.

Während hierzulande noch diskutiert wird,
sorgte eine Ankündigung 2016 für Aufsehen:

In Kenia plante die Hilfsorganisation
GiveDirectly einen großen Test zum

Grundeinkommen. "Insgesamt werden

26.000 Menschen im Rahmen des

Feldversuchs von GiveDirectly
Transferleistungen bekommen", sagt Caroline

Teti von GiveDirectly zu "perspective-

daily.de". Bis zu zwölf Jahre lang sollen die Versuchsteilnehmer

ein Grundeinkommen beziehen. Das Projekt wird eng von
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Grundeinkommens untersuchen wollen. Mehr als 30 Millionen

Euro wird das Experiment kosten, so ein sehr detaillierter Bericht
auf "perspective-daily.de".

Die ersten Versuchsteilnehmer erhalten nun seit Oktober 2016

Geld . Zufällig wurde der kleine Ort Makanga im Westen Kenias
ausgewählt. Dort bekommen knapp 100 Erwachsene - und somit

fast das ganze Dorf - das Grundeinkommen ausgezahlt. In Kenia

orientiert sich der monatliche Betrag an der Armutsgrenze. 22

Dollar bekommen die Dorfbewohner monatlich, die
Armutsschwelle für Kenia liegt bei 20 Dollar. Rund 45 Prozent der

Kenianer haben weniger im Monat zur Verfügung. 

Die Organisation GiveDirectly warnt davor, die kurzfristigen

Erfahrungen mit dem Grundeinkommen in Kenia zu

verallgemeinern - allerdings kann schon nach wenigen Monaten

einiges beobachtet werden. Zum Beispiel, wofür die Menschen das
Geld ausgeben:

Die Menschen finanzieren mit dem Grundeinkommen ganz

Alltägliches, wie Rechnungen, Schulgeld, den Kauf von
Lebensmitteln oder Medikamenten. Hunger war in Makanga

zuvor durch Dürren ein großen Problem. Lebensmittel waren
immer knapp, die Bauern leben von dem, was die Felder

hergaben. Einige Verwandte, meist die Kinder oder Väter, sind in

die Städte abgewandert, um dort Geld zu verdienen - und einen

Teil davon in die Heimat zu schicken. Auf diese Zahlungen sind

die Dorfbewohner nicht mehr angewiesen. Und selbst wenn das
Geld mal knapp wird, bekommen sie in Geschäften einen Kredit,

um Lebensmittel zu kaufen. Das Grundeinkommen macht sie zu

solventen Kunden .
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Schulgeld wird ebenfalls vom

Grundeinkommen finanziert. Viele Kinder
und Jugendliche hätte ohne dieses Extra-Geld

keine Schule besuchen können. 

Auch gespart wird - gerade größere

Anschaffung, die ansonsten hätten nie

finanziert werden können. Schon vor dem
Grundeinkommen habe es einen Sparclub in dem Dorf gegeben,

berichtet  "perspective-daily.de". Nun seien es sechs. So spart

einer der Bauern auf zwei Ochsen. Derzeit müsse er sich immer

einen teuren Traktor ausleihen. Künftig könnten er die Ochsen auf
dem Feld einsetzen und sie zusätzlich noch an andere Bauern

ausleihen.

Einige Empfänger des Grundeinkommens

nutzen das Geld, um ein Unternehmen

aufzubauen oder um den Betrieb am Leben zu

halten. So musste eine Fischzucht im
Victoriasee nun doch nicht geschlossen

werden - die Arbeitsplätze  blieben erhalten.

Ein großes Fragezeichen stand hinter der Frage , wie Menschen,

die nie über ein eigenes, regelmäßiges Gehalt verfügt haben, mit

diesem Geldsegen umgehen würden. Die ersten Monate in

Makanga zeigen, dass die Menschen mit Bedacht agieren. Die

Menschen sind nicht fauler geworden, nur weil ihr Auskommen
nun gedeckt ist. Zudem sei Diebstahl, meistens von Lebensmitteln

in Zeiten des Hungers, zurückgegangen. Die Bewohner des Dorfes

beratschlagen nun gemeinsam, wie sie ihr Geld am klügsten
verwenden.

Und das Pilotprojekt zeigt, dass die

klassische Entwicklungshilfe deutlich

unmündiger macht als die Zahlung eines

Grundgehalts. Denn bei ersterem entscheidet

der Spender, wofür das Geld ausgegeben wird
- unabhängig davon, ob die Anschaffung überhaupt benötigt wird.

Außerdem war Entwicklungshilfe bislang wenig verlässlich für die

Menschen. "Es war immer schwer vorhersehbar, ob und wie viel

Hilfe kommt. Vielleicht brauchst du 3 Kilo Mais, die
Hilfsorganisation lieferte aber 2 oder 4", so eine der älteren

Frauen aus dem Dorf.

Hier können Sie den ausführlichen Bericht über die
Erfahrungen des Dorfes mit dem Grundeinkommen lesen.
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(/wirtschaft/article147807233/Zahl-der-Selbststaendigen-mit-Hartz-IV-

steigt.html)–

–

–

 (/regionales/hamburg/article147487421

/12-000-Euro-fuer-ein-Leben-voller-Nichtstun.html)
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